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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1993

Norm

EO §37 P

AbgEO §14

JN §1 A

JN §1 DIII

Rechtssatz

Wird eine Exszindierungsklage neben behauptetem Eigentum des Klägers auch darauf gestützt, daß die Pfändung der

Abgabebehörde unwirksam sei, so kann daraus die Schlüssigkeit des Begehrens nicht abgeleitet werden.
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